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. 1. Kirchenvorsteherwahle11 '1948 

.a) Die Land~~synode. hat iri .ihr~r Sitzung am 
4 .. Mär~ 1948 b.eschlossen, daß· im> 'J.ahre .1948: die· 
Kirchenvorstände_ innerhalb der Eva~g.-luth. K~rche 
im· HariihrirgiscJ.len St.aate -neu gewählt' w~~d~n„ soUen~ 

.Auf Gründ: des Wahlgeseh.es .iilber di·e W·~hl der 
Kircherivorstehe·r vom 8. Märil948. ordnet der Landes-. 
kirchenrat auf Grund der §§ 2 und ·16 hierdürch' d{~ 
Vornahme der Wahl: an und bestimmt als -Wahltag 
S~nntag, .den 4. J uhl. 1948; Alle weiteren Anovdnungen 
erläß~ der· Hauptwahlaus~chuß. · 

Ha:mburg; den 14. April 1948.· 

Der Landeskirchenrat 

.b) Die N.euwahl' der Kirch.envo.rstände in. den Ge-"· 
mb 1eindenh .. der Evan~elidsch-lutherischen Kirc9.1e

1 
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am-
ul'lgis·c, e~ Staate ritJ. ·et am Sonntag, 4_. J u, i. . ; i.n;i 

Ans~blll,~ an den- Hauptgott,esdiens.UJis '18 Uhr statt. 
Wählen kann nur, _wer in. die \Vähle~listen· einge-

tra:~en · ist. · · · . , 
Die 'Wählerlisten 1iegen an den· von den ·Kirchen

gemeinden· bekanntgegebenen Stelleh vom 9. bis· 
30.' Mai-1948.zur-Eintragung„aus.„ , 
· Die; Glieder "der· Hamburgischen ·Kirchengemeinden: · 

wel"den hier~it aU:fgefordert;'· sich in der angegebenen: 
Zeit iri' der für sie zuständ1geh Wahlstelle jn die· 
W,ählerHsten. eintragen zu Ias.s·ert> · 

Bei' der.' Eit~ti;a,:g_ung hat ·sich. jeder· auf Verlangen· 
ü1ber· sei:rie Person und 'seine Ztigehörigkeif zur Evap::.:·-
gelisch.:luthe11ischen-. Kirche· auszu~ve·isen·~ Die dafür 
ndhv-endigen .Papiere'· sind" mitzubringen. 

. 

Hamburg; den 14. April 1948. 

Der Hauptwahlausschuß 

2 •. Kirchenv-orsteherwahlen · ·1948 ·' 
~he~eits d~rch Rundschreiben ·J#itgeteilt) · 

Auf Grund des WahfgesetZe~i filr die· Wahlen der 
Kir~1:envorsteher vom 8. März 1948 (§ 16) hat d•er 

Landeskirchenrat die · Kirchenvorsteherw:ahlen auf 
Sonntag, ·.den 4. Juli 19Mf festgesetzt. Die Wahlzeit 
beghuit. im An~chluß. an deJ;l Hauptgottesdie.nst und 
eride't uin 18 Uhr. Der Hauptwahlausschtjß „ machi: 

· hierdµrch . den Kirchenvorstände:t;i davon· Mitteilung 
und ersucht sie,. dk'. nach. delri' .W ahlge·setz erfor.der-i 
liehen Maßniahmen zu treffen. · 

1. Es ist dafü.r zu sorgen, daß neben . .der. vom· 
Haiuptwahlausischuß erlassenen' öfferitliche·n Auffor
'derung zur Eintragung in· die WähterHsten auch inner„ 
· halö de'r"-.einzeilrien:· Kih::he"iigeni.eiilden · wi·ede:rholt hie~ 
· kanntge1geben wird, daß die Ausübung des kiirchlicheri' 
· w ahlrechts von ider füntragung. in die Wählerliste. ab~. 

hängig ist. Gemäß § 11 ·des \X'ahlgese-tze~;we~Üe'n die· 
Kirch~ngemein1den" angewi.:eseri~ · mindesten:is am · 2. bis 
9. Mai 1948 in den Gottesdiensten sowie durch. Anm 
schl.ag an '.den Kirchentüren un:d · an· den gemeirtct.e~ 
üblichen · Anschfagsst~lleil, ferner durch Bekanntgabe 
in . .den Gemeindevereinen und -werken· öffentlich zur 
Teilnahme an -der Wahl aufaufordern'.. Tunlichst .hri'': 
Monat. Mai soll die n-acl~ .§ 16,. 2 vorgeschriebene Ge..; 
nieindeversammlu:n'.g st~ttflnden. . · · 

. 2. Be~ der öffentlichen Aufforderung zur Wahl 
sind die Wahlstellen für einen räumlich· ahg:egrenziieri · 
Bezirl< sow#!: O~„u~~- Zejt ,der„,Bintragun1g 1:>.ek"nnt-

· zugeben. Für die öffentliche -Bekanntgaib~· wird' der 
Wortlaut der Anlag,e ·1· empfohlen. Di·e Eintra.gung in 
die Wählerlisten· erfolgt einheitlich Jür·· dk.·gesamt~.· 
Lcmdeskirche :wer,ktäglich (a:it.ßer m~ttwocl\s) .in· der 
Z·elf'voin- 9. hts 30.' M.'ai' 1948

1 

von 16 bfä- 19 Unr- und 
nach jedem."' Gotfosdiehs[ 

3. Wähler1isten werden den Kirchengem~i~den 
dui),'ch den Landeskirchenl'l?t zugestellt. Im ~edcirfs- . 
falle„..shld- dieselben'" t'~chtzeltii.g in .der· JCailzle:i, :des 
L~P,:(_fesl<'fralenrats · IJ.acllz~~öiidern. - Mit RliclFsic~t· auf 
di'e'- s~hlechte Qii:~llt~t . fie·s. Pap"iers. sind die E:infr.a
gun:gen · nach · Mc>'glichkeit. nifr der. Schreibll?-aschine 
vorzunehmen. Wo Schreibmaschinen 111icht zur. Ver~ 
filgµrig ·steh:en: ko~rien. d1~ Eintragung.eil ttliif Tinten~ 
stift'' vorg.enommen. werden.· Tinte-· ist zu·· vermeiden. 
1~lei~tifteintDäg~ngeil ·S'lnd :u:ti:zulässig~· :D.ie ":Bintragünif 



ist .durch ein vom Kirchenvorstand zu b~timmendes 
schreibgewandtes Gemeindeglied (Kirchenvorsteher, 
Kirchenbuchführer, Diakon, · Gemeindehelferiin oder 
ehrenamtliche Mitarbeiter) vorzunehmen. Es ist .un-

. bedingt dafür Sor.ge zu tragen, daß in den für .die 
:Eintragung in di~ W.ählerli$ten anberaumten Stunden 
immer ein verantwortlicher Beauftmgter d!es Kirchen
vorstandes anwesel'lld ist". De·r Iiauptwahlausschuß
empf.iehh, nur eiine beschränkte Zahl von Personen 
mit der Dµrchführung der Eintragung zu beauftragen, 
damit eine geordnete ·und gleichmäßige Anla;g-e· der 
Wählerlisten ·gewährleistet bleibt. 

4. Die Wahlvorschläge (§ 18) sind. von :c:ten Ver
trauensleuten dem Hauptwahlausschuß mit Schreib- · 
maschinenschrift in goppelte·r Ausfertigung e1inzu
reichen. Jeder \Vahlvorschlag muß auf einem Blatt 
in Din A 4.-FQrmat geschrieben sein ~nd hat folgen-de 
Ordnung innezuhalten: · 

Vorders1eite: 

a) Kopf: 
Wahlvorschlag für· den Kirchenvorstand de·r 
Kirch~ngemeinde, 

b) Aufstellung der Kirchenvo:rsteher nach Namen, 
Vorna1n.e, Beruf, Wohnung oder Geschäftslokal,·. 

c) Aufstellung .der Ersatzleute mit den gl·eichen 
Angaben, . 

d). Name d~s Vertraiuensmahne.s.· , 

R_ückseite; 

Unterschriften der 30 Unterzeichner. 

5. Im einz.elnen sind von den :Kir.chenvorstäni~hm 
folgend"e Termine zu beachten: 

Vom 9. bi~ 30. Mai 1948~ 
-Eintragung in die _\Xlählerlisten (§ Ü). 

12. Juni ~943 spätestens~ 
Einreichung der \X! ahlvorschläge (§ 18, 1). 

. . 

2(lo Juni 1948 spätestens~ _ 
B~kanntgahe :der W ahlvor.schläge ·:d11rch Anschlag 
an der K:irchentür (§ 18, 7)~ 

~ 21. Juni 1948 späte§fonsi 
Ergänzung der Unterschr1iften bei \Vahlvorschlägen 
durch Vertriauen_smänner (§ 18; 4). 

Inshesonderie: ist zu melden:. 

1. Art und Wortlaut, A:bküt?:digung und ~ffentliche 
Auffortderung zur Eintragung in die Wah1erliis.ten;;

- :i

2. Zahl und Lage der i-lmerhalb: der Gemeinde· :einge~~.
11ich_teten Wahlstellen; . ., 

3. N.ame und Ansch~ift der. fü~ di~ W ahlste:llen he-1
stimmten Wahlvorsteher; ~ 

4. :::~! der in die Wählerliste einge~ragenen Per

Hamburg, den 18. April 1948. 

Der Hauptwahla.usschuß 

. 
3~ Aufruf zur Teilnahme an den Kirchen-

vo:r.steherwahlen 1948 

Di~ Synode der . f!amburgisc?en Evangelisch= 
lu~her'lschen .. Land~sk1~che hat die _Neuwahl der 
K'lrchem~orstande fur da~ J a~r 1948 beschlQssen. D~r
Lan.desk1rchenrat hat die \V.ahl auf S_onntag_, den 
4. Juli 1948 festgesetzt. · . 

Damit sind die. Kirch~n2'emei.nden seit fast 20 Jah= '-' 

ren zum ersten Male wi~der aufgerufen„ an der Bil-
dung .ihres Kirchenvorstandes durch U rw-ahl tätl.g:en 
Anteil .zu nehmen. 

Der Kirchenvorstand einer Gemeinde trägt vor 
allem di~ Verantwortung, dafür, ··daß die Gemeinde 
lebt und im tätigen Dienste am ''$/orte Gottes steht. 
Er. .soll dur~h Vorbild, Verantwortµngsbewußts.edn 
und Freude am Dienste · uns·erer Kirche dazu hei
tr.agen, daß die Gemeinde zu echter. Gem:einde J es.u 
Chr&s·bi wächst und sich immer wieder e·rneuert. 

Dem Kirchenvorstand fällt in diesem Jahre der 
kirchlichen Verfassungen noch die ·}:>esondere Aufgabe 
zu,. eine Synode zu bilden, qie der Hamburg·ischen 
Landeskirche eine ni~ue Ordnung zu geben hat. 

In . s~lcher Verantworthn.g vor Gott und. dem 
Herrn unserer Kirche vermögen nur Männer und 
Frauen zu stehen, die sich als .leibendig1e Glieder der 

1. JuU _1948 spätestens~ 
Bekanntgabe der ~Wahlvorschläge mit ergänzten 
Un:tersduiften durch. Anschlag (§ 18, 7). 

6;JuH 1948 spä.testens~ 
· Bis. z.um 6. Juh 1miß der Bericht über die \Vahl

handlung. in der Gemeinde dµrch den Kirchenvo~
s~a·n.d mit den .. be1gefü.gte11 Un.te:dagen an -de·ri 

· Gemeinde ihrer Verantwortung gegenüber dem' luthe~ 
rdschen Bekenntnis bewußt sind, die srich aber. auch 
gety,agen wissen _,,mm ·Vertraue~ der Gemeinde. Da.rum 
sollte jedes GemeindegHeid in Verantwortung vor 

. <!ott t~nd den: Herrn der Kirche .. seiner Pflicht bei 1~er 
Wahl zum Kirchenvorstand g.enugen und durch seme 
Stimme im neuen Kirchenvorstande -das Vertrauen-<
stärken, daß er berufen·et Vertreter der Gemeinde __

. J esu Christi sei. · · · \ · . . 

. Nur diie Eintragung in die,-\..Vählerli~te berecht~gt 
zur· Tieilnahme an der "\Vahl. Deshalb lasse sich jedes 
verantwo:rtungsbewußt!e Gemeindeglied .alsbald in d!te · \HG!:uptwahlausschuß e:inge-reicht s1eini (§ 2~, 2. u. 3). 

6. Ueher di-e DurchfÜhrmig. de;:r "\X/ ahlm1a.ßnahmen· 
i 1st ·~em Hauptwahlausschuß :unter s·einer s,tändigen 
Anschrift tf.amhnrg 13, Heimhuder Straße 36, stets 
umrer.ztiglich schrift1kh_ Meldu1:1-~ zu machen. 

"\Xlä.hlerlisten eintragen und genüge -am 4. Juli 1948 
seine·r "\Vahlpflicht. · 

Hamburg,· den 28. April 1948. 

D~r I-fa~pt~~!a~lau~schuß 
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II.. Von der Landessynode 

IIL. Aus der kirchlichen Arbeit 

I~. Mitteilungen 
 :1. Sicherung des klr<:hlichen Inventars vor Eillbrüchen brauch aus der Kirche zu eiitferfien und sicher ai:tfzu-

. (hereits durch Rundschreiben mitgeteilt) bewa:hren. . . 

Bei Einbrüchen in Kirchen., Kapellen usw. sind ver
-.sdl!iedent1ich Gegenstände gestohlen, die nicht zur 
.Einrichtun:g einer I(i'rche ·gehören, sondern die ent-
·weder zur Verteilung durch das Hilfswerk :bestimm~ 

 warellj ,.oder im PrJ.vatei·g'entum von Beamten. gestanden 
.·haben. Ab-gesehen davon, daß die Vers1kheru11:g bei 
der F~egulierung des Schadens den E~nwand erheben 
kann, daß solche Gegenstände nicht zum Inhalt einer 

, Kirche gehören iund 9emnach, wenn sie sJch in der . 
J ]<lirche und nicht in einem Pastorat, Kir·chenbüro usw. 
· '.befinden, nicht ers=atzpflichtig si.nd, weist dre :Polic·e 

:im letzten Jahr so v:iele Schäden auf, daß .es nur mlt 
.Mühe gelunge~ ist, -den Anfanger d:er Polic_t! von der 
:Forderung. einer Prämienerhöhung abzuhalten. Meh~ 
1~ere mitbeteiligte Versicherer zogen sich ·von„ der Po

"lice z·UJrück. 
Di.e ~ircheng!emeinden werde_n deshalb ersucht, 

Gegenstände, dde nicht in di~ Kirche gehören, in Räu
.men aufauhewahren, die für ihr~ U nterbring.ung 'be
s-timmt und geeignet sind, ferner- alles wertvollere und 
:leicht transportabl~ Kirchen-inventar jeweils nach Ge-

. 2. Verzeichnis ostpreußisc~er Pfarr~r 

De.r Bruderrat der Ostpreußischen Bekenntnis= 
synode hat ein Ansdmiften-V erzeichnis ostpreußischer 
Pforrier, Prediger, Studenten und Pfarrfrauen nach 
dem Stand vom 1. J an.uar 1948 herausgegehen. Das 
Verzeichnis ist in der Kanzlei d~s LandesMrchenrats 
einzu.s.ehen. 

~ . 
3. Freigabe von Mitteln des Voranschfa.ges 1948 

Die Kirchengemeinden .· und g.esamtkirchlichen 
Aemter mit eigener Rechnungsführung werden hi:er~ 
mivr.mächtigt, in der Zeit vom 1. April 1bds. 30. Juni 
1948 zuT ·Bestreitung der laufenden Ausgaben 25 °/o· 

. der Mittel_ des Voranschlages 1947 zu verwenden, so~ 
weit diese nicht für ·.einmalige und außerordentliche 
.Aus.gaben bewilligt worden sind. Diese Regelungll gilt 
bis·. zur Genehmigung des Voranschfages der Kirchen~ 
hauptka.ss.e für 1948 durch -die Synode. 

V:. Personalien 

 

1. Aussd_1reibungen. 

. 2. Wahlen und fü.nführuinge:n 
~==·=-

3. Beauftragungen, Emen.r.ntnge:n) Beurfa.uhungen 
.a) Die freie Pfarrstelle am. Universitätskrankenhaus 

Eppendorf ist mit '\X/irkung vöm_l. Ap:r1il 1948 dem 
bisher dort kommiss.arisch tätig gewesenen. Pastor 
Erwin G r o s s übertragen "'i:~rden. 

b) Pastor Hans M ums s e·n, früher in der Dankes~ . 
kirche Süd-Hamm tätig gewes1=n, vvu:rde. nach seh:ie1r 
Rückkehr, aus russischer Kriegsgefangenschaft von 

· .der Landeskirche beurlaubt, um den Seelsorge~ . 
.dienst an der Aufe~stehungsgei;üei:nicle zu über~ 
nehmen. 

Außerdem dst Pastor Mumss-en beauftragt, als 
N e!hentätigkeit für. di1e Hamburgische Landeskirche 
die s.tatis:tischen .Aufstellungen über ·das koirchliche 
Leben zu bearbeiten. 

4. Zuv;eisungen von. Lehrvikaren 

5. _ Dienstbeendigungen, Beuidaubungen 

VI& Berichtigungen· 

:a) Pastor Wiilhelm. Schmidt, Hamburg 1; 
. Holzdamm 36/\Vichernhaus, 

b) Kirchenbüro St. Annen, früher J akobiki;rchi10f 23, 
·ah 3.· Mai 1948 N or·derquaistraße 27. · 

2o Aende:rung des Pastorerrrverzekhnisses 
S-eittj 3,. N urnmer 9, DiplomvolkswM Dr. \)lfilhehn 

Imhoff, si!lld di·e Telefonnumm.ern 20 84 98 und 
38 70 23 einzusetzen; 

Seite 26,. Nmnmer ·14, Pastor. Dr. Wilhelm Jen.sein, 
· 1st D. hin.zuzufügen. 
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